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Vom 23. Juli 2004. 

(GVBl. LSA S. 454) 

  

Abschnitt 1  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen 
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit 
erforderlich, wiederherzustellen, dass 

1.  die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

2.  die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

3.  die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und 
Lebensräume sowie 

4.  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 

§ 2 Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind insbesondere nach 
Maßgabe folgender Grundsätze zu verwirklichen, soweit es im Einzelfall zur 
Verwirklichung erforderlich, möglich und unter Abwägung aller sich aus den Zielen 
nach § 1 ergebenden Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen 
Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist: 

1.  Der Naturhaushalt ist in seinen räumlich abgrenzbaren Teilen so zu sichern, 
dass die den Standort prägenden biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse 
sowie landschaftlichen Strukturen erhalten, entwickelt oder wiederhergestellt werden. 
Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam und schonend zu 
nutzen. 

2.  Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als 
Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt 
zu schützen. Ihre Biotope und ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, 
zu pflegen, zu entwickeln oder wiederherzustellen. Der Bestand bedrohter Pflanzen- 

                                                 
 



und Tiergesellschaften ist auf einem ausreichenden Teil der Landesfläche nachhaltig 
zu sichern. 

3.  Bei der Planung von ortsfesten baulichen Anlagen, Verkehrswegen, 
Energieleitungen und ähnlichen Vorhaben sind die natürlichen Landschaftsstrukturen 
zu berücksichtigen. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen 
so zusammengefasst werden, dass die Zerschneidung und der Verbrauch von 
Landschaft so gering wie möglich gehalten werden. 

4.  Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt; Eigenart und Schönheit auch wegen ihrer 
Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu sichern. Ihre charak-
teristischen Strukturen und Elemente sind zu erhalten oder zu entwickeln. 
Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erholungswerts der Landschaft sind zu 
vermeiden. Vor allem im siedlungsnahen Bereich sind ausreichende Flächen für die 
Erholung bereitzustellen. Zur Erholung im Sinne des § 1 Nr. 4 gehören auch natur- 
und landschaftsverträgliche sportliche Betätigungen in der freien Natur. 

5.  Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart, 
einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit 
geschützter oder schätzenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu 
erhalten. 

6.  Im Übrigen gelten die Grundsätze des Bundesnaturschutzgesetzes. 

§ 3 Biotopverbund 

(1) Das Land entwickelt ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Der Biotopverbund soll auch länder-
übergreifend konzipiert werden. Das Land stimmt sich hierzu mit den angrenzenden 
oder auf andere Weise betroffenen Ländern ab. 

(2) Der Biotopverbund dient der nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und 
Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und 
Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. 

(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und 
Verbindungselementen. Bestandteile des Biotopverbunds sind: 

1.  festgesetzte Nationalparke im Sinne des § 30, 

2.  gesetzlich geschützte Biotope nach § 37, 

3.  Naturschutzgebiete, 

4.  besondere Schutzgebiete nach § 44 und 

5.  weitere Flächen und Elemente, einschließlich Teilen von 
Landschaftsschutzgebieten, wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 genannten 
Zieles geeignet sind. 



(4) Die für den Biotopverbund geeigneten und erforderlichen Kernflächen, 
Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind in den 
Landschaftsrahmenplänen (§ 15) und Landschaftsplänen (§ 16) darzustellen. 

§ 4  
Beachtung der Ziele und Grundsätze 

Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass 
Natur und Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
beeinträchtigt werden. 

§ 5 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere 
Bedeutung einer, natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft zu 
berücksichtigen. Der Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft bestimmt sich nach § 60. 

(2) Die Festsetzung der regionalen Mindestdichte von zur Vernetzung von Biotopen 
erforderlichen linearen und punktförmigen Elementen (Saumstrukturen, insbesondere 
Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope) erfolgt unter Berücksichtigung der 
fortlaufenden Biotopverbundplanung. 

(3) Die Landwirtschaft hat neben den Anforderungen, die sich aus den für die- 
Landwirtschaft geltenden Vorschriften und § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes ergeben, insbesondere die folgenden Grundsätze der guten fachlichen 
Praxis zu beachten: 

1.  Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirtschaftung 
standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige 
Nutzbarkeit der Flächen gewährleistet werden. 

2.  Vermeidbare Beeinträchtigungen von vorhandenen Biotopen sind zu 
unterlassen. 

3.  Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu 
erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren. 

4.  Tierhaltung und Pflanzenbau haben in einem Verhältnis zueinander zu stehen, 
sodass schädliche Umweltauswirkungen vermieden werden. 

5.  Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf 
Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein 
Grünlandumbruch zu unterlassen. 

6.  Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf 
nicht über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus 
beeinträchtigt werden. 



7.  Eine schlagspezifische Dokumentation übenden Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln ist nach Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechts zu 
führen. 

(4) Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium wird ermächtigt, Einzelheiten zur 
Bestimmung der guten fachlichen Praxis im Sinne des Absatzes 3 durch Verordnung 
festzulegen. 

(5) Bei der forsthohen Nutzung des Waldes ist das Ziel zu verfolgen, naturnahe 
Wälder mit einem hinreichenden Anteil heimischer Forstpflanzen aufzubauen und 
diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften. Das Nähere regelt das 
Landeswaldgesetz. 

(6) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewässer sind diese 
einschließlich ihrer Uferzonen als Lebensstätten und Lebensräume für heimische 
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. Der Besatz dieser Gewässer mit 
Tierarten außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes ist grundsätzlich zu 
unterlassen. Bei Fischzuchten und Teichwirtschaften der Binnenfischerei sind 
Beeinträchtigungen der heimischen Tier- und Pflanzenarten auf das zur Erzielung 
eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß zu beschränken. Das Nähere, 
insbesondere die Zulässigkeit von Ausnahmen für Fischzuchten und 
Teichwirtschaften der Binnenfischerei, regelt das Fischereigesetz. 

§ 6 Grundflächen der öffentlichen Hand 

Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentlichen 
Hand sollen die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
in besonderer Weise berücksichtigt werden. Für den Naturschutz besonders 
wertvolle Grundflächen sollen, soweit angemessen, in ihrer ökologischen 
Beschaffenheit nicht nachteilig verändert werden. Die Sätze l und 2 stehen der 
Erfüllung bestimmter öffentlicher Zweckbestimmungen von Grundflächen nicht 
entgegen. 

§ 7 Vertragliche Vereinbarungen 

Bei den Maßnahmen zur Durchführung des Naturschutzrechtes haben Verträge und 
die Teilnahme an öffentlichen Programmen Vorrang vor ordnungsrechtlichen 
Maßnahmen, soweit der beabsichtigte Zweck auf diese Weise mit angemessenem 
Aufwand erreicht werden kann. Die sonstigen Befugnisse der Naturschutzbehörden 
nach diesem Gesetz bleiben hiervon unberührt. 

§ 8 Umweltbildung 

Durch Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung ist das Verständnis für die Aufgaben 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu fördern. Bildungs-, Erziehungs- und 
Informationsträger haben über Wirken und Bedeutung von Natur und Landschaft als 
natürliche Lebensgrundlagen zu informieren und für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit den Naturgütern zu werben. Zu diesem Zweck sind in schulischen und 
außerschulischen Bildungseinrichtungen Angebote zu unterbreiten, die sich am 
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung orientieren und geeignet sind, das 



Verantwortungsbewusstsein für ein pflegliches Verhalten gegenüber Natur und 
Landschaft zu fördern und die Umweltkommunikation zu verbessern. 

§ 9 Umweltbeobachtung 

(1) Zweck der Umweltbeobachtung ist es, den Zustand des Naturhaushalts und seine 
Veränderungen, die Folgen solcher Veränderungen, die Einwirkungen auf den Natur-
haushalt und die Wirkungen von Umweltschutzmaßnahmen auf den Zustand des 
Naturhaushalts für das Land zu ermitteln, auszuwerten und zu bewerten. 

(2) Die Rechtsvorschriften über Geheimhaltung und Datenschutz bleiben unberührt. 

§ 10 Aufgaben und Beteiligung der Behörden 

Die Behörden des Landes, die Landkreise, die Gemeinden und die sonstigen 
öffentlichen Planungsträger haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Aufgaben die 
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sowie der Umweltbildung zu unterstützen. Sie haben die für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden bereits bei der Vor-
bereitung aller öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die die Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege berühren können, rechtzeitig, zu 
unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Soweit Planungen 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege den 
Aufgabenbereich der in Satz 1 genannten Stellen berühren können, haben die Natur-
schutzbehörden diese rechtzeitig zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

§ 11 Begriffe 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

1.  Naturhaushalt 
seine Bestandteile Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen, 

2.  Biotope 
Lebensstätten und Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen, 

3.  Biotope von gemeinschaftlichem Interesse 
die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG 
Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. September 2003 (ABI. EU Nr. L 
284 S. 1), aufgeführten Lebensräume, 

4.  prioritärer Lebensraumtyp 
die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit einem (*) gekennzeichneten 
Lebensraumtypen, 



5.  Biotopverbundsystem 
Biotopverbund auf Landesebene, wirksam als Verbundstrukturen von überregionaler, 
regionaler und örtlicher Bedeutung, 

6.  Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG 
eingetragenen Gebiete, auch wenn sie noch nicht zu Schutzgebieten im Sinne 
dieses Gesetzes erklärt worden sind, 

7.  Europäische Vogelschutzgebiete 
Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG. des Rates 
vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 103 
S. 1), zuletzt geändert durch die Akte über die Beitrittsbedingungen und die 
Anpassungen der Verträge - Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik 
Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der 
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien 
und der Slowakischen Republik (ABI. EU Nr. L 236 S. 33), 

8.  Konzertierungsgebiete 
einem Konzertierungsverfahren nach Artikel 5 der Richtlinie 92/43/EWG 
unterliegende Gebiete von der Einleitung des Verfahrens durch die Kommission bis 
zur Beschlussfassung des Rates, 

9.  Europäisches ökologisches Netz „Natura 2000“ 
das kohärente Europäische ökologische Netz „Natura 2000“ gemäß Artikel 3 der 
Richtlinie 92/43/EWG, das aus den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
den Europäischen Vogelschutzgebieten besteht, 

10.  Erhaltungsziele 
Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

a)  der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten natürlichen 
Lebensräume und der in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier- und 
Pflanzenarten, die in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen, 

b)  der in Anhang 1 der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführten und der in Artikel 4 
Abs. 2 dieser Richtlinie genannten Vogelarten sowie ihrer Lebensräume, die in einem 
Europäischen Vogelschutzgebiet vorkommen, 

11.  Schutzzweck 
der sich aus Vorschriften über Schutzgebiete ergebende Schutzzweck, 

12.  Projekte 

a)  Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines Gebiets von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets, sofern sie einer . 
behördlichen Entscheidung oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder von 
einer Behörde durchgeführt werden, 



b)  Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 18, sofern sie einer 
behördlichen Entscheidung oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder von 
einer Behörde durchgeführt werden und 

c)  nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Anlagen 
sowie Gewässerbenutzungen, die nach, dem Wasserhaushaltsgesetz einer Erlaubnis 
oder Bewilligung bedürfen, 

 soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 
Plänen, geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein 
Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen; ausgenommen sind 
Projekte, die unmittelbar der Verwaltung der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder der Europäischen Vogelschutzgebiete dienen, 

13.  Pläne 
Pläne und Entscheidungen in vorgelagerten Verfahren, die bei behördlichen 
Entscheidungen zu beachten oder zu berücksichtigen sind, soweit sie, einzeln oder 
im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten, geeignet sind, ein Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet 
erheblich zu beeinträchtigen; ausgenommen sind Pläne, die unmittelbar der 
Verwaltung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen 
Vogelschutzgebiete dienen, 

14.  Erholung 
natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur und Freizeiterleben 
einschließlich natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigung in der freien 
Natur, die die Verwirklichung der sonstigen Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigen. 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

1.  Tiere 

a)  wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht herrenlos gewordene 
sowie tote Tiere wild lebender Arten, 

b)  Eier, auch im leeren Zustand, Larven, Puppen und sonstige 
Entwicklungsformen von Tieren wild lebender Arten, 

c)  ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten und 

d)  ohne weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten gewonnene 
Erzeugnisse, 

2.  Pflanzen 

a)  wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewonnene sowie tote Pflanzen 
wild lebender Arten, 

b)  Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen von Pflanzen wild 
lebender Arten, 



c)  ohne weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild lebender Arten und 

d) ohne weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender Arten gewonnene 
Erzeugnisse, 

3.  Art 
jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; für die Bestimmung 
einer Art ist ihre wissenschaftliche Bezeichnung maßgebend, 

4.  Population 
eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen, 

5.  heimische Art 
eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder 
regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teilweise 

a) im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder 

b)  auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; als heimisch gilt eine wild 
lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn sich verwilderte oder durch menschlichen 
Einfluss eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der betreffenden Art im Inland in freier 
Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population 
erhalten, 

6.  Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
die in den Anhängen II, IV oder V der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführten Tier- und 
Pflanzenarten, 

7.  prioritäre Arten 
die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten 
Tier- und Pflanzenarten, 

8.  europäische Vogelarten 
in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 
79/409/EWG, 

9.  besonders geschützte Arten 

a)  Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 
338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABI. EG 
1997 Nr. L 61 S. 1, Nr. L 100 S. 72, Nr. L 298 S. 70), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EG) Nr. 834/2004 der Kommission vom 28. April 2004 (ABI. EU Nr. L 
127 S. 40), aufgeführt sind, 

b)  nicht unter Buchstabe a fallende 

aa)  Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

bb)  europäische Vogelarten im Sinne von Nummer 8, 



c)  Tier- und Pflanzenarten, die in einer Verordnung nach § 52 Abs. 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193) aufgeführt sind, 

10.  streng geschützte Arten besonders geschützte Arten, die 

a)  in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von 
Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, 

b)  in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c)  in einer Verordnung nach § 52 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
aufgeführt sind, 

11.  gezüchtete Tiere 
Tiere, die in kontrollierter Umgebung geboren oder auf andere Weise erzeugt und 
deren Elterntiere rechtmäßig erworben worden sind, 

12.  künstlich vermehrte Pflanzen 
Pflanzen, die aus Samen, .Gewebekulturen, Stecklingen oder Teilungen unter 
kontrollierten Bedingungen herangezogen worden sind, 

13.  Anbieten 
Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder zu kaufen und ähnliche Handlungen, 
einschließlich der Werbung, der Veranlassung zur Werbung oder der Aufforderung 
zu Verkaufs- oder Kaufverhandlungen, 

14.  In-Verkehr-Bringen 
das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an andere, 

15.  rechtmäßig 
in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz der 
betreffenden Art im jeweiligen Staat sowie mit Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaften auf dem Gebiet des Artenschutzes und dem Übereinkommen vom 
3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen (BGBl. 1975 11 S. 773), geändert durch Beschluss der 
außerordentlichen Konferenz der Vertragsstaaten vom 22. Juni 1979 (BGBl. 1995 Il 
S. 771), im Rahmen ihrer jeweiligen räumlichen und zeitlichen Geltung oder 
Anwendbarkeit, 

16.  Totalreservat 
Gebiet ohne jegliche Nutzung, das heißt das Gebiet ist der natürlichen und 
eigenständigen Entwicklung vorbehalten oder überlassen, 

17.  Mitgliedstaat 
ein Staat, der Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist, 

18.  Drittland 
ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist. 

(3) Dem Verkaufen im Sinne dieses Gesetzes stehen das Tauschen und das entgeltliche 
Überlassen zum Gebrauch oder zur Nutzung gleich. 



Abschnitt 2  
Landschaftsplanung 

§ 12  
Aufgaben der Landschaftsplanung 

Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Erfordernisse und Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum 
darzustellen und zu begründen. Die Inhalte der Landschaftsplanung dienen der 
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. In den Planungen und Verwaltungsverfahren, deren 
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken können, 
sind sie als Abwägungsgrundsatz zu berücksichtigen. Soweit den Inhalten der 
Landschaftsplanung nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen. 
Die Inhalte der Landschaftsplanung sind im Rahmen von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-Anhalt heranzuziehen. 

§ 13 Begriff und Inhalte der Landschaftsplanung 

(1) Die Landschaftsplanung ist eine flächendeckende Fachplanung des 
Naturschutzes. Die Ergebnisse der Landschaftsplanung sind im 
Landschaftsprogramm, in Landschaftsrahmenplänen sowie in Landschaftsplänen in 
Text und Karte begründet für den jeweiligen Planungsraum darzustellen. 

(2) Wesentliche Inhalte der Landschaftsplanung sind insbesondere 

1.  die Ermittlung und Beschreibung des vorhandenen und zu erwartenden 
Zustands von Natur und Landschaft, 

2.  die Konkretisierung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für den Planungsraum, 

3.  die Bewertung des vorhandenen und zu erwartenden Zustandes von Natur 
und Landschaft nach Nummer 1 und der zu erwartenden Veränderungen nach 
Maßgabe der konkretisierten Ziele und Grundsätze nach Nummer 2, einschließlich 
der sich daraus ergebenden Konflikte, sowie 

4.  die Darstellung der Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

a)  zur Vermeidung, Verminderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft, . 

b)  zur Sicherung und Schaffung von Biotopverbundsystemen, 

c)  zum Aufbau und zum Schutz des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 
2000“, 



d)  zum Schutz, zur Pflege und. zur Entwicklung bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft im Sinne des Abschnitts 5 sowie der Biotope und Lebensgemeinschaften 
der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten, 

e)  zum Schutz und zur Verbesserung der Funktions- und Regenerationsfähigkeit 
von Boden, Wasser, Luft und Klima, 

f)  zur Erhaltung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur 
und Landschaft, 

g)  zur Sicherung und Entwicklung der Natur und Landschaft als Naturerlebnis- 
und Erholungsraum. 

(3) Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung 
Vorschriften über die formalen und inhaltlichen Anforderungen an die Pläne, die 
Erfassung der notwendigen Grundlagen sowie die Darstellung des Inhalts nach 
Absatz 2 zu erlassen. 

§ 14 Landschaftsprogramm 

(1) Die oberste Naturschutzbehörde hat für den Bereich des Landes ein 
Landschaftsprogramm auszuarbeiten und fortzuschreiben. 

(2) Das Landschaftsprogramm stellt überörtlich die Erfordernisse und die 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. 

(3) Die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des 
Landschaftsprogramms sind unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen nach Maßgabe der landesrechtlichen Vorschriften in 
den Landesentwicklungsplan, die Regionalen Entwicklungspläne und 
Teilgebietsentwicklungspläne aufzunehmen. 

§ 15 Landschaftsrahmenplan 

Die Naturschutzbehörde hat für ihr Gebiet einen Landschaftsrahmenplan 
auszuarbeiten und fortzuschreiben. Soweit der Landschaftsplan auch den 
Ansprüchen eines Landschaftsrahmenplanes genügt, können die kreisfreien Städte 
von einer gesonderten Landschaftsrahmenplanung absehen. 
Landschaftsrahmenpläne sind der oberen Naturschutzbehörde anzuzeigen. § 14 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 16 Landschaftspläne 

(1) Die gesamtörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sind auf der Grundlage des Landschaftsprogramms und der 
Landschaftsrahmenpläne in Landschaftsplänen flächendeckend darzustellen. Dies 
gilt insbesondere zur Vorbereitung von Flächennutzungsplänen. Die Landschafts-
pläne sind fortzuschreiben, wenn wesentliche Veränderungen der Landschaft 
vorgesehen oder zu erwarten sind. Sofern sich diese Veränderungen nur auf 
Teilgebiete beziehen, kann die Fortschreibung auf diese Teilgebiete beschränkt 
werden. Die Aufstellung erfolgt im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. 



(2) Von der Erstellung eines Landschaftsplanes kann für Teilflächen der Gemeinde 
abgesehen werden, soweit die vorherrschende Nutzung den Zielen und Grundsätzen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege entspricht, dies planungsrechtlich 
gesichert ist oder eine Nutzungsänderung nicht zu erwarten ist. 

(3) Die erstmalige Aufstellung von Landschaftsplänen kann durch das Land bis zum 
31. Dezember 2006 finanziell gefördert werden. 

§ 17  
Zusammenwirken mit anderen Ländern 

(1) Bei der Aufstellung des Programms nach § 14 und der Pläne nach den §§ 15 und 
16 soll darauf Rücksicht genommen werden; dass die Verwirklichung der Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in benachbarten Ländern 
und im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in seiner Gesamtheit sowie die 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in benachbarten Ländern 
nicht erschwert werden. 

(2) Ist aufgrund der natürlichen Gegebenheiten eine die Grenze eines Landes 
überschreitende Planung erforderlich, so sollen bei der Erstellung des Programms 
nach § 14 und der Pläne nach den §§ 15 und 16 die Erfordernisse des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege und Maßnahmen für die betreffenden 
Gebiete im Benehmen mit den benachbarten Ländern festgelegt werden. 

Abschnitt 3  
Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

§ 18  
Eingriffe in Natur und Landschaft 

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der 
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild 
erheblich beeinträchtigen können. Als Eingriffe kommen insbesondere in Betracht: 

1.  die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Änderung baulicher Anlagen 
aller Art, auch von Verkehrswegen und -flachen, Leitungen und Masten sowie Sport- 
und Freizeitanlagen, 

2.  das unzulässige Abstellen von Wohnwagen, nicht zugelassenen 
Kraftfahrzeugen oder sonstigen transportablen Anlagen oder Unterkünften im 
Außenbereich, 

3.  das Errichten von Anlegestellen für Wasserfahrzeuge und anderer 
schwimmender Anlagen, 

4.  das Anlegen von Gärten aller Art im Außenbereich, die Erstaufforstung und 
das neue Anlegen von Weihnachtsbaumkulturen auf ökologisch wertvollen Brach-, 
Rand- und Restflächen; 



5.  das Errichten oder wesentliche Verändern von Ver- und Entsorgungsleitungen 
mit Ausnahme unterirdischer örtlicher Anlagen, 

6.  das Entwässern von Flächen und das dauerhafte Absenken oder Anheben 
des Grundwasserspiegels, soweit dadurch die Lebensbedingungen für Tiere oder 
Pflanzen nachhaltig beeinträchtigt werden können, 

7.  das Abstellen von Fahrzeugwracks oder die Lagerung von Abfällen außerhalb 
zugelassener Plätze, 

8.  die Umwandlung von Grünland zu Ackerland auf erosionsgefährdeten 
Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem 
Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten, 

9.  die Beseitigung von Feldrainen, Hecken, Alleen, Solitärbäumen und 
Flurgehölzen aller Art, 

10.  der Abbau von Bodenschätzen auf einer Fläche ab 30 Quadratmeter, 

11.  der Ausbau, die wesentliche Veränderung, die Neuanlage oder die 
Beseitigung der Gewässer im Sinne des Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt. 

(2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff 
anzusehen, soweit dabei die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege berücksichtigt werden. Die den in § 5 Abs. 3 bis 6 genannten 
Anforderungen sowie den Regeln der guten fachlichen Praxis, die sich aus dem 
Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und § 17 Abs. 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes ergeben, entsprechende land-, forst- und 
fischereiwirtschaftliche Bodennutzung widerspricht in der Regel nicht den in Satz 1 
genannten Zielen und Grundsätzen. 

(3) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- oder 
fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 
oder aufgrund der Teilnahme an öffentlichen Programmen zur Bewirt-
schaftungsbeschränkung zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war, wenn die 
Bodennutzung spätestens innerhalb einer Frist, die der Dauer der Bewirtschaftungs-
beschränkungen entspricht, höchstens jedoch von fünf Jahren, nach Beendigung der 
vertraglichen Vereinbarungen oder Beendigung der Teilnahme an öffentlichen 
Programmen wieder aufgenommen wird. 

(4) In der Regel keinen Eingriff stellen dar: 

1.  Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Deichen, Dämmen und anderen 
Hochwasserschutzanlagen sowie die Herstellung eines ordnungsgemäßen 
Zustandes nach einem Schadensfall auf der vorhandenen Trasse, 

2.  Rekultivierungs-, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in vorhandenen 
Garten- und Parkanlagen sowie auf Friedhöfen entsprechend dem 
Denkmalschutzrecht. 



§ 19 Genehmigungspflicht von Eingriffen 

(1) Eingriffe nach § 18 Abs. 1 bedürfen einer Genehmigung. 

(2) Eingriffe werden genehmigt, wenn und soweit nicht 

1.  a) der Eingriff an anderer Stelle mit geringeren Beeinträchtigungen 
durchgeführt werden kann und wenn ein damit verbundener Aufwand nicht außer 
Verhältnis zu dem angestrebten Erfolgt steht oder 

b)  die Maßnahmen, die Art oder Dauer ihrer Durchführung oder ihre 
Auswirkungen die Schutzgüter des § 18 Abs. 1 oder Landschaftselemente im Sinne 
des Artikels 10 der Richtlinie 79/409/EWG mehr beeinträchtigen oder gefährden, als 
dies notwendig ist, um die Ziele zu erreichen, die mit dem Eingriff verfolgt werden,. 

2.  die Schutzvorschriften des Artikels 5 der Richtlinie 79/409/EWG oder die der 
Artikel 12 und 13 der Richtlinie 92/43/EWG entgegenstehen und eine Abweichung 
nach Artikel 9 der Richtlinie 79/409/EWG oder nach Artikel 16 der Richtlinie 
92/43/EWG nicht zulässig ist oder 

3.  andere Rechtsnormen dem entgegenstehen. 

(3) Ein Eingriff, der zu Beeinträchtigungen fuhrt, die nicht zu vermeiden oder nicht in 
angemessener Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind, 
darf nur genehmigt werden, wenn bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur 
und Landschaft andere Belange den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Range vorgehen. In diesem Fall ist die Nachrangigkeit der 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu begründen. 

(4) Ein Eingriff, in dessen Folge Biotope zerstört werden, die für dort wild lebende 
Tiere und wild wachsende Pflanzen der streng geschützten Arten nicht ersetzbar 
sind, darf nur genehmigt werden, wenn er aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

§ 20 Verursacherpflichten, Ökokonto 

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. 

(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren 
(Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts wiederhergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In 
sonstiger Weise kompensiert ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichwertiger Weise ersetzt sind oder 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Bei der Festsetzung von Art 
und Umfang der Maßnahmen sind das Landschaftsprogramm nach § 14 sowie die 
Landschaftspläne nach § 16 zu berücksichtigen. 



(3) Wer ohne öffentlich-rechtliche Verpflichtung Maßnahmen durchführt, von denen 
dauerhaft günstige Wirkungen auf die Schutzgüter des § 18 Abs. 1 Satz 1 ausgehen, 
kann eine Anrechnung auf sein Ökokonto verlangen, wenn die untere 
Naturschutzbehörde der Maßnahme vorher zugestimmt hat. Die auf dem Ökokonto 
aufgelaufenen Ökopunkte können für künftig vorgesehene eigene Eingriffsvorhaben 
genutzt oder Dritten zur Verfügung gestellt werden. Werden die Eingriffsvorhaben 
von Dritten gefördert oder sonst mitgetragen, erfolgt die Anrechnung in dem 
Verhältnis, in welchem die- Beteiligten die Kosten getragen haben. Das für 
Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, nähere Einzelheiten, 
insbesondere zum Verfahren, zu den Zuständigkeiten, den Bewertungs- und 
Anrechnungsgrundsätzen und den Grundsätzen über den Handel, durch Verordnung 
festzulegen. 

(4) Soweit der Verursacher seine Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 1 nicht erfüllt, ist 
auch der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Eingriff vorgenommen wurde, 
zum vorrangigen Ausgleich oder zum Ersatz verpflichtet. Ein Nießbraucher oder 
Erbbauberechtigter und der Eigentümer haften als Gesamtschuldner. Nach den 
Sätzen 1 und 2 haftet nur, wer dem Eingriff zugestimmt hat. Die Haftung des 
Eigentümers entfällt, wenn für den Eingriff eine Sicherheit durch den Verursacher 
nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 geleistet wurde. 

(5) Bei einem Eingriff, der aufgrund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen 
Fachplans vorgenommen werden soll, hat der Planungsträger die zur Vermeidung, 
zum Ausgleich und zur Kompensation in sonstiger Weise nach § 19 erforderlichen 
Maßnahmen im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan in Text 
und Karte darzustellen. Der Begleitplan ist Bestandteil des Fachplans. 

(6) Wird ein Eingriff ohne Genehmigung nach § 19 Abs. 1 begonnen oder 
durchgeführt, ist die Einstellung anzuordnen und die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes zu verlangen. Soweit die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 
ist, sind Ersatzmaßnahmen zulässig. § 65 Abs. 1 Nr. 2 bleibt unberührt. 

§ 21 Ersatzzahlung 

(1) Soweit Eingriffe genehmigt werden, die nach § 20 Abs. 2 nachweislich nicht oder 
nicht vollständig ausgleichbar oder nicht oder nicht vollständig in sonstiger Weise 
kompensierbar sind, ist Ersatz in Geld zu leisten (Ersatzzahlung). Die Höhe der 
Ersatzzahlung bemisst sich nach den Kosten der unterbliebenen Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahme. Dazu gehören neben den Kosten für die Durchführung 
insbesondere die Kosten für deren Planung; die Flächenbereitstellung, die Pflege 
und die Kontrolle der Maßnahme. Lassen sich aufgrund der Art des Eingriffs konkrete 
Ersatzmaßnahmen nicht ermitteln, sind Dauer und Schwere des Eingriffs Grundlage 
für die Festsetzung der Höhe der Ersatzzahlung. 

(2) Die Ersatzzahlung wird von der für die Genehmigung zuständigen Behörde 
erhoben. Die Mittel sind für Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu verwenden. Für die Durchführung dieser Maßnahmen darf 
keine anderweitige rechtliche Verpflichtung bestehen. Festsetzung und Verwendung 
der Ersatzzahlung unterliegen der Aufsicht des Landes. 



(3) Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, in Abstimmung mit 
dem für Finanzen und dem für Wirtschaft zuständigen Ministerium durch Verordnung 
das Erhebungsverfahren, die Berechnung der Höhe, die Verwendung und die 
Verwaltung der Mittel aus den Ersatzzahlungen näher zu regeln. 

§ 22 Ersatzvornahme 

Sorgt der Verursacher nicht oder nicht in angemessener Frist selbst für die 
Durchführung der nach § 20 Abs. 2 Satz 1 erforderlichen Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen, so lässt die zuständige Behörde diese auf Kosten des Ver-
ursachers durchführen (Ersatzvornahme). Satz 1 gilt entsprechend, wenn der 
Verursacher die nach § 20 Abs. 2 Satz 1 angeordneten Maßnahmen nicht oder nicht 
in angemessener Form durchführt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
nach § 20 Abs. 4 haftenden Personen. 

§ 23 Verfahren der Genehmigung 

(1) Ist für einen Eingriff in Natur und Landschaft in anderen Rechtsvorschriften eine 
behördliche Entscheidung oder Anzeige vorgesehen, entscheidet die jeweilige 
Behörde im Benehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde der gleichen 
Verwaltungsstufe. Sofern keine andere Behörde gemäß Satz 1 zuständig ist, 
entscheidet die Naturschutzbehörde selbst. 

(2) Im Genehmigungsverfahren entscheidet die zuständige Behörde, 

1.  ob und welche Vorkehrungen gegen vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft erforderlich sind (§ 20 Abs. 1), 

2.  ob und welche Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen bei unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen (§ 20 Abs. 2) erforderlich und wann sie zu treffen sind, 

3.  ob die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen auf Kosten des Verursachers oder 
der nach § 20 Abs. 4 haftenden Personen zu veranlassen sind (§ 22); in dem Falle 
hat die Naturschutzbehörde die Höhe der zu erstattenden Kosten festzusetzen, 

4.  ob und in welcher Höhe eine Ersatzzahlung (§ 21) zu leisten ist und 

5.  ob und welche bereits durchgeführten Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
anzurechnen sind (§ 20 Abs. 3). 

(3) Die Genehmigung des Eingriffs kann mit der Bedingung erteilt werden, dass der 
Verursacher 

1.  eine Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Kosten der Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen leistet, 

2.  das Einverständnis der von dem Eingriff oder den Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen betroffenen Eigentümer oder sonstigen Berechtigten nachweist. 

(4) Ist für die Genehmigung eines Eingriffs eine Naturschutzbehörde allein zuständig, 
so hat diese innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der vollständigen Unterlagen 



über den Antrag zu entscheiden. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn über den 
Antrag nicht innerhalb der nach Satz 1 maßgeblichen Frist entschieden worden ist. 
Die nach den Absätzen 2 und 3 erforderlichen Entscheidungen können im 
Nachhinein erfolgen, wenn die Genehmigung auf der Fiktion beruht. 

(5) Im Genehmigungsverfahren sind die Vorschriften des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-Anhalt zu beachten. 

§ 24 Verfahren bei Planfeststellungen 

Bedarf ein Eingriff einer Planfeststellung, so soll der Träger des Vorhabens eine 
Stellungnahme der Naturschutzbehörde einholen. Diese ist binnen zwei Monaten 
nach Eingang des Ersuchens des Vorhabenträgers zu erteilen. Die nach den §§ 20 
und 21 erforderlichen Maßnahmen hat der Träger des Vorhabens im Benehmen mit 
der Naturschutzbehörde in dem Plan für das Vorhaben oder in einem 
landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte im Einzelnen darzustellen. 
Der landschaftspflegerische Begleitplan ist Bestandteil des Fachplanes. Die Plan-
feststellungsbehörde entscheidet, ob der Träger des Vorhabens oder die- zuständige 
Behörde die erforderlichen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen veranlasst. 

Abschnitt 4  
Besondere Vorschriften für den Abbau von Bodenschätzen 

§ 25  
Abbau von Bodenschätzen 

Der Abbau von Bodenschätzen, der weder dem Bergrecht noch dem Wasserrecht 
unterliegt, wie insbesondere Sand, Kies, Mergel, Lehm, Ton, Kalk- und sonstigem 
Gestein, Gips sowie Torf und Mudden, bedarf, wenn die abzubauende Fläche größer 
als 100 Quadratmeter ist, der Genehmigung der Naturschutzbehörde. Inhalt und Ver-
fahren einschließlich der Festlegung der zu leistenden Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen beziehungsweise Ersatzzahlungen und Sicherheiten richten sich 
nach den Vorschriften des Abschnittes 3, soweit dieser Abschnitt nicht 
Abweichendes regelt. 

§ 26 Antrag auf Genehmigung 

(1) Dem Antrag auf eine Genehmigung nach § 25 sind eine naturschutzfachliche 
Bestandserfassung der für den Abbau vorgesehenen Flächen einschließlich der 
Betriebsflächen sowie ein fachgerecht ausgearbeiteter Plan beizufügen. Aus dem 
Antrag sollen alle wesentlichen Einzelheiten des Abbauvorhabens ersichtlich sein, 
insbesondere 

1.  die Lage, Umgebung und räumliche Ausdehnung des Abbaus, 

2.  die durchgeführten Untersuchungen, 3. die Art und Weise des Abbaus, 

4.  die Nebenanlagen, 



5.  die Nutzung der für den Abbau und die Nebenanlagen in Anspruch 
genommenen Flächen nach dem Abbau; 6. die Herrichtung und Nutzbarmachung 
der Flächen, 

7.  soweit erforderlich, die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen, 

8.  ein Zeitplan für den Abbau und die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen. 

(2) Der Antragsteller hat der Genehmigungsbehörde den Eigentümer, Nießbraucher 
oder Erbbauberechtigten der vorgesehenen Flächen anzuzeigen. 

(3) Das für Naturschutz zuständige Ministerium kann durch Verordnung nähere 
Vorschriften über Umfang, Inhalt und Form des Antrags auf eine Genehmigung nach 
§ 25, der naturschutzrechtlichen Bestandserfassung und des Plans nach Absatz 1 
erlassen. 

§ 27 Genehmigungsverfahren 

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass das 
Abbauvorhaben mit dem Naturschutzrecht, dem öffentlichen Baurecht und sonstigem 
öffentlichem Recht vereinbar ist. 

(2) Äußert sich zum Genehmigungsantrag eine Behörde, die zu beteiligen ist, nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Anforderung der Stellungnahme oder verlangt sie 
nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe der Hinderungsgründe eine angemessene 
Nachfrist von bis zu zwei weiteren Monaten für ihre Stellungnahme, so findet § 71d 
Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
entsprechende Anwendung. Bedarf die Genehmigung der Zustimmung, des 
Einvernehmens oder des Benehmens einer anderen Behörde, so gelten diese unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 als erteilt. 

(3) Der Beginn der einzelnen Abschnitte des Abbaus kann davon abhängig gemacht 
werden, dass Ausgleichs-' oder Ersatzmaßnahmen für andere Abschnitte fertig 
gestellt sind oder in ausreichender Höhe Sicherheit gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 geleistet 
wurde. 

(4) Die Genehmigung wird dem Antragsteller unbeschadet privater Rechte Dritter 
erteilt. Sie ist dem Antragsteller und dem Eigentümer sowie dem Nießbraucher oder 
Erbbauberechtigten bekannt zu geben. Sie wirkt für und gegen die in Satz 2 
Genannten und deren Rechtsnachfolger. 

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer 
Erteilung mit dem Abbau begonnen oder wenn der Abbau länger als drei Jahre 
unterbrochen wird. Die Frist kann auf Antrag verlängert werden. 

(6) Im Genehmigungsverfahren sind die Vorschriften des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-Anhalt zu beachten. 

§ 28 Vorbescheid 



Über einzelne Fragen, über die in dem Genehmigungsverfahren nach den §§ 26 und 
27 zu entscheiden wäre, kann die Naturschutzbehörde aufAntrag durch Vorbescheid 
entscheiden. Der Vorbescheid erlischt, wenn nicht innerhalb eines Jahres nach 
seiner Erteilung die Genehmigung beantragt wird. Wird der Vorbescheid 
angefochten, beginnt die Frist mit der Unanfechtbarkeit der Entscheidung.. Die Frist 
kann auf Antrag um ein weiteres Jahr verlängert werden. 

Vor 

Abschnitt 5  
Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

§ 29  
Erklärung zum Schutzgebiet 

(1) Teile von Natur und Landschaft können  

1.  durch Gesetz zum Nationalpark, . 

2.  durch Verordnung zum  

a)  Naturschutzgebiet, 

b)  Landschaftsschutzgebiet,  

c)  Naturdenkmal, 

3.  durch Verordnung oder Satzung zum Geschützten Landschaftsbestandteil 
erklärt werden. 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck, 
die zur Erreichung des Schutzzwecks notwendigen Gebote und Verbote und, soweit 
erforderlich, die Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen oder 
enthält die erforderlichen Ermächtigungen hierzu. Die Verordnungen und Satzungen 
können bestimmte Handlungen oder Nutzungen von einer Genehmigung abhängig 
machen. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die beabsichtigte Handlung 
dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft. 
Schutzgebiete nach Absatz 1 können in Zonen mit einem dem jeweiligen 
Schutzzweck entsprechenden abgestuften Schutz gegliedert werden. 

(3) Vor der Erklärung zum Schutzgebiet sind die voraussichtlich betroffenen 
Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten in geeigneter Weise über die 
Bedeutung der Einrichtung des Schutzgebietes und ihre Auswirkungen zu 
informieren. Die land- und forstwirtschaftlichen Berufsvertretungen, die von der 
Ausweisung betroffenen Landesbehörden, die betroffenen Gemeinden und 
Gemeindeverbände sind zu hören. 

§ 30 Nationalparke 

(1) Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende 
Gebiete, die 



1.  großräumig und von besonderer Eigenart sind, 

2.  in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen eines 
Naturschutzgebiets erfüllen und 

3.  sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht 
oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder geeignet sind, sich in einen Zustand 
zu entwickeln oder in einen Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst 
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet. 

(2) Nationalparke haben zum Ziel, im überwiegenden Teil ihres Gebiets den 
möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu 
gewährleisten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke auch der 
wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem 
Naturerlebnis der Bevölkerung dienen. 

§ 31 Naturschutzgebiete 

(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen 
Teilen 

1.  zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Biotopen oder 
Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2.  aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 
oder 

3.  wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit 
erforderlich ist. 

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung 
führen können, sind nach Maßgabe der Verordnung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. 

§ 32 Landschaftsschutzgebiete 

(1) Landschaftschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen 
ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft 

1.  zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

2.  wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen 
kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder 

3.  wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung erforderlich ist. 



(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 Abs. 
1 Satz 1 und nach Maßgabe der Verordnung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b alle 
Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem 
besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

§ 33 Biosphärenreservate 

(1) Teile von Natur und Landschaft können durch Allgemeinverfügung zum 
Biosphärenreservat erklärt werden. Die Erklärung ist zu veröffentlichen. 

(2) Biosphärenreservate sind einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete, 
die 

1.  großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind, 

2.  in wesentlichen Teilen ihres Gebiets als Naturschutzgebiete und als 
Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen sind und die Kriterien des Programms 
„Mensch und Biosphäre“ der UNESCO erfüllen. 

(3) Biosphärenreservate dienen beispielhaft 

1.  dem Schutz, der Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von 
Kulturlandschaften mit reichem Natur- und Kulturerbe, 

2.  der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der natürlichen und durch 
historische Nutzungsformen entstandenen Arten- und Biotopvielfalt, 

3.  der Erhaltung und Entwicklung einer umweit- und sozialverträglichen 
Landnutzung, Erholungsnutzung und gewerblichen Gebietsentwicklung, 

4.  der Umweltbildung und Umwelterziehung sowie 

5.  der langfristigen Umweltüberwachung und ökologischen Forschung. 

(4) § 29 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 34 Naturdenkmale 

(1) Naturdenkmale sind festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur oder Flächen bis 
fünf Hektar (flächenhafte Naturdenkmale), deren besonderer Schutz 

1.  aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 
oder 

2.  wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist. 

(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, 
sind nach Maßgabe der Verordnung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c verboten. 

§ 35 Geschützte Landschaftsbestandteile 



(1) Geschützte Landschaftsbestandteile sind rechtsverbindlich festgesetzte Teile von 
Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz 

1.  zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

2.  zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

3.  zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

4.  wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten 

erforderlich ist. 

(2) Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Land-
schaftsbestandteils führen können, sind nach Maßgabe der Verordnung oder 
Satzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 verboten. Für den Fall der Bestandsminderung kann 
die Verpflichtung zu angemessenen und zumutbaren Ersatzmaßnahmen, 
insbesondere Ersatzpflanzungen, festgelegt werden. 

§ 36 Naturparke 

(1) Teile von Natur und Landschaft können durch Allgemeinverfügung zum Naturpark 
erklärt werden. Die Erklärung ist zu veröffentlichen. 

(2) Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die 

1.  großräumig sind, 

2.  überwiegend aus Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten 
bestehen, 

3.  sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung 
besonders eignen und in denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird, 

4.  nach den Erfordernissen der Raumordnung für die Erholung vorgesehen sind, 

5.  der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige 
Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in 
denen zu diesem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt 
wird, 

6.  besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu 
fördern. 

(3) Naturparke sollen entsprechend ihren in Absatz 2 beschriebenen Zwecken 
geplant, gegliedert, erschlossen und koordiniert werden. 



(4) In der Veröffentlichung nach, Absatz 1 Satz 2 kann die Entwicklung und Pflege 
des Naturparks auch einem Träger überantwortet werden. Die Grundzüge nach Satz 
1 sind in der Veröffentlichung zu regeln. 

(5) § 29 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 37 Gesetzlich geschützte Biotope 

(1) Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigung folgender Biotope führen können, sind verboten: 

1.  natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder 
naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen 
Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche und 
temporäre Flutrinnen, 

2.  Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche 
Nasswiesen, Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, naturnahe Bergwiesen, 

3.  offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, 
Lehm- und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, 
Borstgrasrasen, Trocken und Halbtrockenrasen, Schwermetallrasen, Wälder und 
Gebüsche trockenwarmer Standorte, 

4.  Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, 

5.  offene Felsbildungen, natürliche Höhlen, aufgelassene Stollen und 
Steinbrüche, 

6.  Streuobstwiesen, 

7.  Hecken und Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen. 

Der Pflegeschnitt von Gehölzen in der Zeit vom. l. September bis 15. März ist 
zulässig. Ausnahmen können auf Antrag in Abhängigkeit vom jahreszeitlich 
bedingten Entwicklungszustand der Pflanzen durch die Naturschutzbehörde 
genehmigt werden. Das Verbot des Satzes 1 gilt auch, wenn das gesetzlich 
geschützte Biotop noch nicht in das Naturschutzregister nach § 42 Abs. 1 Satz 1 ein-
getragen worden ist. 

(2) Die Naturschutzbehörde kann Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 
zulassen, wenn die Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können 
oder die Maßnahmen aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig 
sind. Es können Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen angeordnet werden. § 58 bleibt 
unberührt. 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung 



1.  wenn während der Laufzeit vertraglicher Vereinbarungen oder der Teilnahme 
an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung ein gesetzlich 
geschütztes Biotop nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 7 entstanden ist und 

2.  bei Maßnahmen und Handlungen zur Unterhaltung und Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit von Deichen und Dämmen. 

(4) Die Naturschutzbehörde gibt den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der 
Grundstücke die Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das nach § 42 Abs. 1 
Satz 1 geführte Naturschutzregister bekannt. 

§ 38 Schutz von Gewässern und Uferzonen 

Oberirdische Gewässer einschließlich ihrer Gewässerrandstreifen und Uferzonen 
sind als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten zu 
erhalten und so weiterzuentwickeln, dass sie ihre großräumige Vernetzungsfunktion 
auf Dauer erfüllen können. Das Nähere regelt das Wassergesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt. Die Vorschriften des Abschnittes 3 bleiben unberührt. 

§ 39 Festsetzungsverfahren, Formvorschriften 

(1) Naturschutzgebiete werden durch die obere Naturschutzbehörde, 
Landschaftsschutzgebiete und Naturdenkmale durch die untere Naturschutzbehörde 
festgesetzt. 

(2) Biosphärenreservate und Naturparke werden durch das für Naturschutz 
zuständige Ministerium erklärt. 

(3) Geschützte Landschaftsbestandteile werden innerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile im Sinne des § 34 des Baugesetzbuches durch Satzung der 
Gemeinde im Rahmen der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, in den übrigen 
Gebieten durch Verordnung der unteren Naturschutzbehörde festgesetzt. Die 
Gemeinde ist auch zuständig, solange und soweit die untere Naturschutzbehörde 
keine Verordnung erlässt. 

(4) Fallen Schutzgegenstände nach den Absätzen 1 oder 3 in die örtliche 
Zuständigkeit mehrerer unterer Naturschutzbehörden, so erlässt die 
Naturschutzbehörde die Verordnung, in deren Zuständigkeitsbereich der größere 
Flächenanteil liegt. 

(5) Die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten von Flächen, die nach § 29 unter 
den besonderen Schutz dieses Gesetzes gestellt werden sollen, sowie die betrof-
fenen Träger öffentlicher Belange sind von den Vorhaben in geeigneter Form zu 
unterrichten, bevor die Festsetzung erfolgt. Ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Die Unterrichtung erfolgt in der Regel durch öffentliche Bekanntmachung. 

(6) Im Liegenschaftskataster ist ein Hinweis auf alle rechtlichen Bindungen zu 
Gunsten des Naturschutzes einzutragen. Die Naturschutzbehörde übersendet dafür 
dem Katasteramt geeignete Unterlagen. 



§ 40  
Pflegekonzepte 

(1) Die für die Unterschutzstellung zuständige Naturschutzbehörde stellt für 
Naturschutzgebiete und Naturdenkmale Pflegekonzepte auf und sorgt für deren 
Durchsetzung. 

(2) Die Aufstellung von Pflegekonzepten unterbleibt, wenn das Schutzziel durch eine 
natürliche Entwicklung erreicht werden kann. 

(3) Bei der Erstellung der Pflegekonzepte sollen die betroffenen 
Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten in geeigneter Weise beteiligt 
werden. 

§ 41  
Einstweilige Sicherstellung 

(1) Gebiete, deren Schutz nach den §§ 31 bis 35 beabsichtigt ist, kann die für die 
Ausweisung zuständige Naturschutzbehörde durch Verordnung und die gemäß § 39 
Abs. 3 zuständige Gemeinde durch Satzung einstweilig sicherstellen. Für einzelne 
Grundstücke kann die einstweilige Sicherstellung auch durch Verwaltungsakt 
erfolgen. Eine einstweilige Sicherstellung darf für höchstens drei Jahre erfolgen und 
um höchstens zwei Jahre verlängert werden. Während der einstweiligen 
Sicherstellung sind Handlungen verboten, die geeignet sind, den Schutzgegenstand 
unmittelbar nachteilig zu verändern oder in seinem Bestand zu gefährden. § 39 Abs. 
6 gilt entsprechend. 

(2) Die Verordnung, die Satzung oder der Verwaltungsakt muss neben der 
Begründung für die einstweilige Sicherstellung, Bestimmungen enthalten über 

1.  den räumlichen Geltungsbereich, 

2.  die während der Sicherstellung unzulässigen Veränderungen und sonstigen 
Handlungen, 

3.  die Dauer der Sicherstellung und 

4.  einen Hinweis auf die Möglichkeit einer Verlängerung. 

§ 42 
Naturschutzregister und -verzeichnis 

(1) Die Naturschutzbehörden führen jeweils ein Naturschutzregister aller in ihre 
Zuständigkeit fallenden Flächen mit rechtlichen Bindungen zu Gunsten des 
Naturschutzes, deren Grundlage hinsichtlich des Raumbezuges das Liegen-
schaftskataster bildet. Die Fachbehörde für Naturschutz führt ein zentrales 
Naturschutzregister für das Land. 

(2) Die Naturschutzbehörden führen ein Naturschutzverzeichnis auf der Grundlage 
des. Liegenschaftskatasters oder der Topographischen Landeskartenwerke, in dem 
die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzten Flächen und die Flächen, 



auf denen gemäß § 20 Abs. 3 Maßnahmen für ein Ökokonto erbracht wurden, erfasst 
werden. Das Verzeichnis ist laufend fortzuschreiben. Namen und Anschriften sowie 
andere personenbezogene Daten werden nur insoweit erfasst, als der Betroffene 
einwilligt und dies für die Zuordnung im Rahmen des Ökokontos erforderlich ist. Die 
Fachbehörde für Naturschutz führt ein Gesamtverzeichnis im Sinne von Satz 1 für 
das Land Sachsen-Anhalt. 

(3) Das Register nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und das Verzeichnis nach Absatz 2 
können bei Vorliegen eines berechtigten Interesses kostenfrei eingesehen werden. 
Auszüge können gegen Kostenerstattung angefordert werden. 

§ 43  
Schutz von Bezeichnungen 

Die Bezeichnungen „Naturschutzgebiet“, ..Nationalpark“, „Naturpark“, 
„Biosphärenreservat“, „Landschaftsschutzgebiet“; „Naturdenkmal“, „geschützter 
Landschaftsbestandteil“ und „gesetzlich geschütztes Biotop“ sowie die für ihre 
Kennzeichnung von der obersten Naturschutzbehörde bestimmten amtlichen 
Schilder dürfen nur für die nach diesem Gesetzgeschützten Gebiete und Objekte 
verwendet werden. 

Vor 

Abschnitt 6  
Europäisches ökologisches Netz „Natura 2000“ 

§ 44  
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische Vogelschutzgebiete 

(1) Das Land Sachsen-Anhalt trägt zum Aufbau und zum Schutz des Europäischen 
ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ 
bei. 

(2) Die Landesregierung wählt auf Vorschlag des für Naturschutz zuständigen 
Ministeriums nach den in der Richtlinie 92/43/EWG und Richtlinie 79/409/EWG ge-
nannten Maßgaben und im Verfahren nach § 33 Abs. 1 Satz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und die 
Europäischen Vogelschutzgebiete aus. 

(3) Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung werden nach Maßgabe des Artikels 4 
Abs. 4 der Richtlinie 92/43/EWG, Europäische Vogelschutzgebiete nach den 
Maßgaben des Artikels 4 Abs. 1 bis 3 der Richtlinie 79/409/EWG entsprechend den 
jeweiligen, Erhaltungszielen zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im 
Sinne des Abschnitts 5 erklärt. 

(4) Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck entsprechend den jeweiligen 
Erhaltungszielen und die erforderlichen Gebietsbegrenzungen. Es soll dargestellt 
werden, ob prioritäre Lebensraumtypen oder prioritäre Arten zu schützen sind. Durch 
geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist 
sicherzustellen, dass den Anforderungen des Artikels 6 der Richtlinie 92/43/EWG 
entsprochen wird. Weitergehende Schutzvorschriften bleiben unberührt. 



(5) Die Unterschutzstellung nach den Absätzen 3 und 4 kann unterbleiben, soweit 
auf andere Weise ein gleichweniger Schutz gewährleistet ist. 

(6) Ist ein Gebiet nach § 10 Abs. 6 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt 
gemacht, sind 

1.  in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung bis zur 
Unterschutzstellung, 

2.  in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorbehaltlich besonderer 
Schutzvorschriften im Sinne des § 29 Abs. 2 

Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störungen auch außerhalb des 
Gebiets, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die 
Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzulässig. In einem 
Konzertierungsgebiet nach Artikel 5 der Richtlinie 92/43/EWG sind die in Satz 1 
genannten Handlungen, sofern sie zu erheblichen Beeinträchtigungen der in ihm 
vorkommenden prioritären Lebensraumtypen oder prioritären Arten führen können, 
unzulässig. 

§ 45  
Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten und Plänen, Ausnahmen 

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit 
den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines 
Europäischen Vogelschutzgebiets zu überprüfen. Bei Schutzgebieten im Sinne des 
Abschnittes 5 ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem 
Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften. 

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen 
Beeinträchtigungen eines in Absatz 1 genannten Gebiets in seinen für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist 
es unzulässig. 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt 
werden, soweit es 

1.  aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 

2.  zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer 
Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben 
sind. 

(4) Befinden sich in dem vom Projekt betroffenen Gebiet prioritäre Lebensraumtypen 
oder prioritäre Arten, können als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der 
öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung, oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projekts auf die 
Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 
sönnen nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige Behörde über das 



Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine 
Stellungnahme der Kommission eingeholt hat. 

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4 zugelassen oder 
durchgeführt werden, sind die zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen 
ökologischen Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen vorzusehen. Die 
zuständige Behörde unterrichtet über das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit die Kommission über die getroffenen 
Maßnahmen. 

(6) Zuständig für die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 5 ist die Behörde, die 
das Projekt genehmigt oder in sonstiger Weise über die Durchführung des Projektes 
entscheidet. Sie trifft ihre Entscheidung im Benehmen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde der gleichen Verwaltungsstufe. 

(7) Die Absätze 1 bis 5 finden bei der Aufstellung von sonstigen Plänen und bei 
Raumordnungsplänen nach § 3 Abs. 1 des Landesplanungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt mit Ausnahme des Absatzes 1 Satz 1 entsprechende Anwendung. 

§ 46  
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

(1) Für geschützte Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 35) und gesetzlich 
geschützte Biotope nach § 37 ist § 45 nur insoweit anzuwenden, als die Schutzvor-
schriften, einschließlich der Vorschriften über Ausnahmen und Befreiungen, keine 
strengeren Regelungen für die Zulassung von Projekten enthalten. Die Pflichten 
nach § 45 Abs. 4 Satz 2 über die Beteiligung der Kommission und nach § 45 Abs. 5 
Satz 2 über die Unterrichtung der Kommission bleiben unberührt. 

(2) Handelt es sich bei Projekten um Eingriffe in Natur und Landschaft, bleiben die 
Vorschriften der Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes sowie die §§ 20 und 21 des 
Bundesnaturschutzgesetzes unberührt. 

 

Abschnitt 7  
Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

§ 47  
Aufgaben des Artenschutzes, allgemeine Vorschriften 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts dienen dem Schutz und der Pflege der wild 
lebenden Tier- und Pflanzenarten in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 
Vielfalt. Der Artenschutz umfasst 

1.  den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor 
Beeinträchtigungen durch den Menschen, 

2.  den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung der Biotope 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten sowie die Gewährleistung ihrer sonstigen 
Lebensbedingungen, 



3.  die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in 
geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets. 

(2) Für den Schutz und die Pflege wild lebender Tier und Pflanzenarten gelten neben 
den Vorschriften dieses Abschnittes die unmittelbar geltenden Vorschriften des 
Abschnittes 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie die aufgrund dieser 
Vorschriften erlassenen Verordnungen. 

§ 48  
Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen 

(1) Es ist verboten, 

1.  wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten, 

2.  wild wachsende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu 
entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige 
Weise zu verwüsten, 

3.  Lebensstätten wild lebender Tiere oder wild wachsender Pflanzen ohne 
vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören, 

4.  die Bodendecke auf Feldrainen, Böschungen, nicht bewirtschafteten Flächen 
und an Wegrändern abzubrennen oder zu vernichten, 

5.  in der Zeit vom 1. Februar bis 30. September Bäume und Felsen mit Horsten 
zu besteigen oder solche Bäume zu fällen und 

6.  in der Zeit vom 15. März bis 31. August Hecken, Wallhecken, Gebüsche sowie 
Schilfbestände zu roden, abzuschneiden oder zu zerstören; Ausnahmen können auf 
Antrag in Abhängigkeit von der jahreszeitlichen Entwicklung durch die 
Naturschutzbehörde genehmigt werden. 

(2) Erlaubt sind 

1.  Maßnahmen, die nach den Vorschriften des Abschnittes 3 genehmigt wurden, 

2.  das Sammeln von Kräutern, Beeren und Pilzen sowie die Entnahme von 
Blumen, Gräsern und Farnkraut sowie von Zweigen in geringen Mengen zum 
eigenen Verbrauch; dies gilt nicht für besonders geschützte Arten, 

3.  Unterhaltungs- oder Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit 
von Schienenwegen, Straßen, Wegen, Plätzen oder Gewässern in der Zeit vom 1. 
September bis 15. März, wobei die Maßnahmen zeitlich und räumlich so 
durchzuführen sind, dass vorhandene Lebensräume und Arten in ihrer Funktion 
erhalten bleiben. 

(3) Die untere Naturschutzbehörde wird ermächtigt, durch Verordnung oder 
Verwaltungsakt das Entnehmen oder Sammeln von wild wachsenden Feld- oder 
Waldfrüchten sowie Feld- oder Waldpflanzen oder Teilen davon für begrenzte Zeit zu 



beschränken oder zu verbieten, wenn dies zum Schutz gefährdeter Bestände 
notwendig ist. 

§ 49  
Besondere Schutzanordnungen 

Die Naturschutzbehörde kann für bestimmte Gebiete (Schongebiete und 
Nestschutzzonen) und begrenzte Zeit durch Verordnung oder Einzelanordnung 
bestimmte Handlungen untersagen oder Eigentümer und Nutzungsberechtigte zur 
Duldung erforderlicher Schutz- und Pflegemaßnahmen verpflichten, um besonders 
geschützten Tieren Lebensstätten oder Lebensmöglichkeiten zu erhalten oder zu 
verschaffen. 

§ 50  
Aussetzen von Tieren und Ansiedeln von Pflanzen 

(1) Pflanzen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes und Tiere wild 
lebender Arten dürfen nur mit Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde in der 
freien Natur ausgesetzt oder angesiedelt werden. Von dem Erfordernis der 
Genehmigung sind ausgenommen 

1.  der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft, 

2.  nichtheimische Arten zum Zwecke des biologischen Pflanzenschutzes, sofern 
das Einsetzen einer pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung bedarf, bei der die 
Belange des Artenschutzes berücksichtigt sind, 

3.  das Ansiedeln von dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegenden Tieren 
innerhalb deren natürlicher Verbreitungsgebiete. 

(2) Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Gefahr einer Verfälschung der 
europäischen Tier- oder Pflanzenwelt oder eine Gefährdung des Bestandes oder der 
Verbreitung wild lebender Tier- oder Pflanzenarten oder von Populationen solcher 
Arten ausgeschlossen ist. Die Nachweispflicht liegt beim Antragsteller. 

(3) Soweit es aus Gründen des Artenschutzes erforderlich ist, kann die obere 
Naturschutzbehörde anordnen, dass ungenehmigt angesiedelte oder unbeabsichtigt 
in die freie Natur entkommene Tiere und Pflanzen, die eine Gefahr für den Bestand 
oder die Verbreitung wild lebender europäischer Tier- und Pflanzenarten darstellen, 
beseitigt werden. 

(4) Im Übrigen bleiben die Vorschriften des Tierschutzrechtes und die Bestimmungen 
des Artikels 22 der Richtlinie 92/43/EWG, des Artikels 11 der Richtlinie 79/409/EWG 
sowie des Artikels 8 Buchst. h des Übereinkommens vom 5. Juni 1992 über die 
biologische Vielfalt (BGBl. 1993 Il S. 1741) unberührt. 

§ 51  
Kennzeichnung wild lebender Tiere 

(1) Wild lebende Tiere dürfen nur mit Genehmigung der Fachbehörde für Naturschutz 
und nur zu wissenschaftlichen Zwecken beringt oder auf andere Weise 



gekennzeichnet werden. Unberührt bleiben Kennzeichnungen, die durch Vorschriften 
des Jagd- oder Fischereirechts oder des Bundesnaturschutzgesetzes geregelt 
werden. 

(2) Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Zulässigkeit, die 
Voraussetzungen, die Durchführung und sonstige Einzelheiten der Beringung oder 
anderweitigen Kennzeichnung wild lebender Tiere zu wissenschaftlichen Zwecken 
durch Verordnung zu regeln. 

§ 52  
Zoos 

(1) Zoos sind dauerhafte Einrichtungen, in denen Tiere wild lebender Arten zwecks 
Zurschaustellung während eines Zeitraumes von mindestens sieben Tagen im Jahr 
gehalten werden. Nicht als Zoo gelten 

1.  Zirkusse, 

2.  Tierhandlungen und 

3.  Einrichtungen, in denen nicht mehr als fünf Arten des in Deutschland 
heimischen Schalenwildes oder nicht mehr als fünf Tiere anderer wild lebender Arten 
gehalten werden. 

(2) Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von Zoos bedürfen der 
Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde. Die Genehmigung wird für 
bestimmte Anlagen und bestimmte Betreiber erteilt und legt für den Tierbestand jeder 
einzelnen Art eine Höchstzahl fest. 

(3) Zoos sind so zu errichten und zu betreiben, dass 

1.  die Gehege und sonstigen Unterbringungseinrichtungen so gelegen, 
bemessen und ausgestaltet sind, dass die Tiere gemäß ihren biologischen 
Bedürfnissen und den. Erhaltungsbedürfnissen der jeweiligen Art und des 
Einzeltieres gehalten werden, 

2.  die Haltung der Tiere stets hohen Anforderungen genügt und ein gut 
durchdachtes schriftliches Programm zur tiermedizinischen Vorbeugung und 
Behandlung sowie artgerechten Ernährung und Pflege vorliegt, 

3.  dem Entweichen der Tiere und dem Eindringen von Schadorganismen 
vorgebeugt wird, 

4.  die Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug auf den Erhalt 
der biologischen Vielfalt, insbesondere durch Informationen über die zur Schau 
gestellten Arten und ihre 'natürlichen Lebensräume, gefördert wird. 

Die Betreiber von Zoos haben ein Register über den Tierbestand zu führen und auf 
dem aktuellen Stand zu halten; in dem Register sind insbesondere die Zu- und 
Abgänge unverzüglich einzutragen. 



(4) Die Betreiber von Zoos haben sicherzustellen, dass sich Zoos entsprechend ihren 
Möglichkeiten an mindestens einer der nachfolgenden Aufgaben beteiligen 

1.  an Forschungsaktivitäten, die zur Erhaltung der Arten beitragen, einschließlich 
dem Austausch von Informationen über die Arterhaltung, 

2.  an der Aufzucht in Gefangenschaft, der Bestandserneuerung und der 
Wiedereinbürgerung von Arten in ihrem natürlichem Lebensraum, 

3.  an der Ausbildung in spezifischen Kenntnissen und Fertigkeiten über 
Arterhaltung. 

(5) Die, Genehmigung nach Absatz 2 darf nur erteilt werden, wenn 

1.  sichergestellt ist, dass die Pflichten nach Absatz 3 erfüllt werden, 

2.  bei dem Betrieb des Zoos die Vorschriften des Artenschutzes beachtet 
werden, 

3.  keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit des Betreibers sowie der für die Leitung des Zoos verantwortlichen 
Personen ergeben und 

4.  andere Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb des Zoos nicht 
entgegenstehen. 

(6) Die Genehmigung schließt die tierschutzrechtliche Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 
2a des Tierschutzgesetzes, die Baugenehmigung sowie die 
gefahrenabwehrrechtliche Genehmigung in Hinblick auf die Haltung gefährlicher 
Tiere ein. Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit dies 
erforderlich ist, um die Einhaltung der in den Absätzen 3 und 4 genannten 
Betreiberpflichten sicherzustellen. Das Benehmen mit der zuständigen Baubehörde 
ist herzustellen. 

§ 53  
Auskunfts- und Zutrittsrecht, Anordnungen 

(1) Die Einhaltung der Betreiberpflichten und der Genehmigungsvoraussetzungen 
des Zoos ist durch regelmäßige Inspektionen der Bediensteten oder Beauftragten 
der unteren Naturschutzbehörde sicherzustellen und zu überwachen. 

(2) Natürliche -und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen, die einen Zoo betreiben, oder die ganz oder zum Teil mit 
der Leitung betrauten Personen haben der unteren Naturschutzbehörde auf Ver-
langen die zur Überwachung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(3) Die Bediensteten und Beauftragten der unteren Naturschutzbehörde sind befugt, 
zum Zwecke der Oberwachung Grundstücke, Wirtschaftsgebäude, Geschäfts-, 
Betriebs- und Lagerräume während der üblichen Arbeits- oder Betriebszeit zu 
betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und das Register über 
den Tierbestand des Zoos sowie geschäftliche Unterlagen einzusehen und zu 



prüfen. Der Auskunftspflichtige hat das Register über den Tierbestand und 
geschäftliche Unterlagen vorzulegen. 

(4) Wird ein Zoo ohne Genehmigung oder unter Verstoß gegen die 
Genehmigungsvoraussetzungen nach § 52 Abs. 5 oder die Betreiberpflichten nach § 
52 Abs. 3 und 4 errichtet, betrieben oder wesentlich geändert, so kann die untere 
Naturschutzbehörde Anordnungen treffen, die die Einhaltung der Betreiberpflichten 
und der Genehmigungsvoraussetzungen innerhalb einer angemessenen Frist 
sicherstellen. Sie kann auch. anordnen, den Zoo innerhalb dieser Frist ganz oder 
teilweise für die Öffentlichkeit zu schließen. Wenn sich die Anforderungen an die 
Haltung von Tieren in Zoos entsprechend dem Stand der Wissenschaft ändern, soll 
die untere Naturschutzbehörde nachträglich entsprechende Anordnungen treffen. 

(5) Kommt der Betreiber des Zoos einer vollziehbaren Anordnung nach Absatz 4 
nicht nach, hat die untere Naturschutzbehörde die Schließung des Zoos oder eines 
Teils des Zoos und die erforderlichen Maßnahmen anzuordnen, um die betroffenen 
Tiere im Einklang mit den Vorschriften des Arten- und Tierschutzrechts anderweitig 
unterzubringen. oder zu beseitigen. Die Genehmigung ist ganz oder teilweise zu 
widerrufen. 

(6) Die obere Naturschutzbehörde ist zuständige Landesbehörde im Sinne von § 4 
Nr. 20 Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes 1999. 

Abschnitt 8  
Erholung in Natur und Landschaft 

§ 54  
Betreten der freien Landschaft 

Jeder darf die freie Landschaft zum Zweck der Erholung auf eigene Gefahr betreten. 
Das Nähere regeln das Feld- und Forstordnungsgesetz, das Fischereigesetz, das 
Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt und das Landeswaldgesetzt 

§ 55 Bereitstellen von Grundstücken 

Das Land, die Kommunen und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sollen in ihrem Eigentum oder Besitz stehende Grundstücke, die sich nach ihrer 
Beschaffenheit für die Erholung der Bevölkerung eignen, im angemessenen Umfang 
für die Erholung bereitstellen, soweit dies mit einer nachhaltigen Nutzung und den 
sonstigen Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist und eine 
öffentliche Zweckbindung nicht entgegensteht. 

 

Abschnitt 9  
Mitwirkung von Vereinen 

§ 56  
Anerkennung und Beteiligung von Vereinen 



(1) Über die Anerkennung von rechtsfähigen Vereinen entscheidet auf Antrag das für 
Naturschutz zuständige Ministerium. Die anerkannten Vereine und deren aktuelle 
Postanschrift sind im Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt zu veröffentlichen. 

(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn der Verein 

1.  nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert, 

2.  einen Tätigkeitsbereich hat, der das gesamte Gebiet des Landes umfasst, 

3.  im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem 
Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen ist, 

4.  die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und 
Umfang seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit 
des Vereins zu berücksichtigen, 

5.  wegen der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes 2002 von der Körperschaftsteuer befreit ist und 

6.  den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederversammlung volles Stimmrecht 
hat, jedermann ermöglicht, der die Ziele des Vereins unterstützt. Bei Vereinen, deren 
Mitglieder ausschließlich juristische Personen sind, kann davon abgesehen werden, 
sofern die Mehrzahl dieser juristischen Personen diese Voraussetzung erfüllt. 

In der Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufgabenbereich, für den die 
Anerkennung gilt, zu bezeichnen. 

(3) Die Anerkennung wird widerrufen, wenn die in Absatz 2 genannten 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. 

(4) Soweit Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz nicht nur im 
geringfügigen Umfang oder Ausmaß zu erwarten sind, ist einem nach Absatz 1 
anerkannten Verein Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die 
einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben 

1.  bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Rang unter dem 
Gesetz stehenden Rechtsvorschriften der für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Behörden, 

2.  bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen nach den § § 13. bis 16, 

3.  bei der Vorbereitung von sonstigen Plänen und Raumordnungsplänen nach § 
3 Abs. 1 des Landesplanungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, 

4.  bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger öffentlicher 
Stellen zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender 
Arten in der freien Natur, 



5.  vor Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von 
Naturschutzgebieten, Nationalparken, Biosphärenreservaten und sonstigen 
Schutzgebieten im Rahmen des § 44 Abs. 3, 

6.  in Planfeststellungsverfahren, soweit es sich um Vorhaben handelt, die mit 
Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind, 

7.  bei Plangenehmigungen, die an die Stelle einer Planfeststellung nach 
Nummer 6 treten, soweit eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 17 Abs. 1b des 
Bundesfernstraßengesetzes vorgesehen ist. 

 

Abschnitt 10  
Ergänzende Vorschriften . 

§ 57  
Duldungspflicht 

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken sind verpflichtet, 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgrund dieses 
Gesetzes sowie der darauf gestützten Verordnungen zu dulden. 

(2) Den Bediensteten und Beauftragten der Naturschutzbehörden und der 
Fachbehörde für Naturschutz ist der Zutritt zu einem Grundstück zum Zwecke von 
Erhebungen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz oder einer darauf 
gestützten Verordnung erforderlich sind, gestattet. Dies gilt insbesondere zur 
Vorbereitung der nach diesem Gesetz zu treffenden Maßnahmen sowie zur 
Ausführung von Vermessungen; Bodenuntersuchungen und zur Anfertigung von 
Fotografien. Die Eigentümer und Besitzer betroffener Grundstücke sollen vor dem 
Betreten in geeigneter Weise benachrichtigt werden. 

§ 58 Befreiungen 

(1) Von den Verboten und Geboten dieses Gesetzes, mit Ausnahme der §§ 44 bis 
46, und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen kann die für die 
Durchführung des Gesetzes oder der Verordnung jeweils zuständige 
Naturschutzbehörde auf Antrag Befreiung gewähren, wenn 

1.  die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 

a)  zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den 
Belangendes Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder 

b)  zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen 
würde oder 

2.  überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung erfordern. 

Satz 1 gilt für die Befreiung von den Verboten einer Satzung nach § 39 Abs. 3 durch 
die Gemeinden entsprechend. 



(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a die Befreiung abgelehnt, 
weil sie mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht zu 
vereinbaren ist, und stellt die Ablehnung eine unzumutbare Belastung des 
Eigentümers oder eines Nutzungsberechtigten dar, ist in dem ablehnenden Bescheid 
auch über das Bestehen eines Anspruchs auf Entschädigung nach § 60 zu 
entscheiden. 

§ 59 Vorkaufsrecht 

(1) Wird ein Grundstück verkauft, 

1.  das ganz oder teilweise in einem Naturschutzgebiet oder als solchem 
einstweilig gesicherten Gebiet oder in einem Nationalpark liegt oder 

2.  auf dem sich ein Naturdenkmal, ein geschützter Landschaftsbestandteil oder 
als solcher einstweilig gesicherter Schutzgegenstand oder ein gesetzlich geschütztes 
Biotop, befindet, 

so steht der Gemeinde, bei Nichteintritt dem Landkreis und danach dem Land ein 
Vorkaufsrecht zu. 

(2) Das Vorkaufsrecht geht unbeschadet bundesrechtlicher Vorschriften 
rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten im Range vor. Das Vorkaufsrecht kann nur 
innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung des wirksamen Kaufvertrages an die 
Gemeinde ausgeübt werden. Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über das Vorkaufsrecht gelten entsprechend. 

(3) Der Verkäufer hat der Naturschutzbehörde den Inhalt des Kaufvertrages 
unverzüglich mitzuteilen; die Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des 
Käufers ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei Kaufverträgen den Käufer als 
Eigentümer in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder das 
Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen wurde. Besteht ein Vorkaufsrecht 
nicht oder wird es nicht ausgeübt, hat das Land auf Antrag eines Beteiligten darüber 
unverzüglich ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt als Verzicht auf die 
Ausübung des Vorkaufsrechts. 

§ 60  
Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen 

(1) Werden Eigentümern oder Nutzungsberechtigten durch Maßnahmen aufgrund 
dieses Gesetzes Beschränkungen ihrer Eigentümerbefugnisse oder ihrer Nutzungs-
rechte in einem Ausmaß auferlegt, das über die Sozialbindung des Eigentums 
(Artikel 14 Abs. 2 des Grundgesetzes, Artikel 18 Abs. 2 der Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt) hinausgeht, so haben sie Anspruch auf Entschädigung. Diese muss 
die Vermögensnachteile, die durch die Maßnahmen verursacht wurden, angemessen 
ausgleichen. Die §§ 7 bis 10 des Enteignungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
gelten entsprechend. 

(2) Eine Entschädigung ist insbesondere zu gewähren, wenn infolge von Verboten 
oder Geboten aufgrund von Vorschriften nach § 29 Abs. 2, §§ 37 und 48 



1.  bisher rechtmäßige Grundstücksnutzungen aufgegeben oder eingeschränkt 
werden müssen, 

2.  Aufwendungen an Wert verlieren, die für beabsichtigte bisher rechtmäßige 
Grundstücksnutzungen in schutzwürdigem Vertrauen darauf gemacht wurden, dass 
diese rechtmäßig bleiben, oder 

3.  die Lasten und Bewirtschaftungskosten von Grundstücken auch in absehbarer 
Zukunft nicht durch deren Erträge und sonstige Vorteile ausgeglichen werden 
können und hierdurch die Betriebe oder sonstigen wirtschaftlichen Einheiten, zu 
denen die Grundstücke gehören, unvermeidlich und nicht nur unwesentlich 
beeinträchtigt werden. 

(3) An Stelle einer Entschädigung kann der Eigentümer die Übernahme des 
Grundstücks durch den Begünstigten verlangen, wenn es ihm mit Rücksicht auf die 
durch die Maßnahme eingetretenen Nutzungsbeschränkungen nicht mehr 
zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten. 

(4) Zur Entschädigung nach den Absätzen 1 und 2 ist das Land verpflichtet. Die 
Gemeinden und Landkreise sollen zu dem Entschädigungsaufwand des Landes 
beitragen, wenn die entschädigungspflichtige Maßnahme überwiegend einem 
örtlichen Interesse an Naturschutz und Landschaftspflege oder an der Erholung in 
Natur und Landschaft Rechnung trägt. Hat eine Satzung nach § 39 Abs. 3 Aus-
wirkungen im Sinne von Absatz 1, so ist die Gemeinde zur Entschädigung 
verpflichtet. 

(5) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Ist in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 
damit zu rechnen, dass die Fehlbeträge durch spätere Überschüsse ganz oder teil-
weise ausgeglichen werden, soll die Entschädigung als Darlehen gewährt werden, 
das mit angemessenen Zinsen aus den Überschüssen zurückzuzahlen ist. 

(6) Über den Antrag auf Entschädigung oder Übernahme entscheidet die für die 
Maßnahme zuständige Naturschutzbehörde, 

§ 61 Härteausgleich 

(1) Eigentümern oder Nutzungsberechtigten, denen durch dieses Gesetz oder durch 
Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes die bestehende land-, forst- oder 
fischereiwirtschaftliche Bewirtschaftung einer Fläche erheblich und nicht nur 
vorübergehend erschwert wird oder eine sonstige unbillige Härte zugefügt wird, ohne 
dass eine Entschädigung nach § 60 zu gewähren ist, kann auf Antrag ein 
angemessener Geldausgleich nach Maßgabe des Haushalts gezahlt werden. 

(2) Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, das Verfahren sowie 
die Anrechnung von Ansprüchen, die für dasselbe Grundstück aus anderem 
Rechtsgrund bestehen, durch Verordnung zu regeln. 

 

Abschnitt 11  
Zuständigkeiten . 



§ 62  
Naturschutzbehörden 

(1) Den Naturschutzbehörden obliegt die Durchführung dieses Gesetzes. 

(2) Naturschutzbehörden im Sinne dieses Gesetzes sind 

1.  das für Naturschutz zuständige Ministerium als oberste Naturschutzbehörde, 

2.  das Landesverwaltungsamt als obere Naturschutzbehörde und 

3.  die Landkreise und kreisfreien Städte als untere Naturschutzbehörden. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Naturschutzbehörden und die Fachbehörde für 
Naturschutz können von nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt 
werden. Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, die 
Voraussetzungen der Bestellung sowie die Befugnisse und Verpflichtungen der 
nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter durch Verordnung zu regeln. 

(4) Die untere Naturschutzbehörde ist zuständig, wenn nichts anderes bestimmt ist. 
Die obere Naturschutzbehörde und die oberste Naturschutzbehörde üben die 
Fachaufsicht über die ihnen nachgeordneten Naturschutzbehörden aus. Eine 
Fachaufsichtsbehörde kann an Stelle einer nachgeordneten Behörde tätig werden, 
wenn diese eine Weisung nicht fristgemäß befolgt oder wenn Gefahr im Verzug ist. 

(5) Die obere Naturschutzbehörde bestimmt die Zuständigkeit, wenn eine 
Angelegenheit in den Zuständigkeitsbereich mehrerer Naturschutzbehörden fällt oder 
wenn dieses aus anderen Gründen zweckdienlich erscheint, insbesondere wenn die 
Naturschutzbehörde in eigener Sache beteiligt ist. Wenn neben der oberen 
Naturschutzbehörde gleichzeitig eine untere Naturschutzbehörde zuständig ist, ist die 
obere Naturschutzbehörde zuständig. Bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, die der 
Kampfmittelbeseitigung dienen, ist die für den Kampfmittelbeseitigungsdienst 
zuständige Behörde zuständig. Sie trifft im Benehmen mit der oberen 
Naturschutzbehörde die Entscheidungen über die erforderlichen Ausgleichs oder 
Ersatzmaßnahmen. 

(6) Für die Verwaltung der Schutzgebiete im Sinne der §§ 33 und 36 ist die obere 
Naturschutzbehörde zuständig. 

§ 63  
Fachbehörde für Naturschutz 

Fachbehörde für Naturschutz ist das für Naturschutz zuständige Landesamt. Die 
Fachbehörde hat insbesondere 

1.  Untersuchungen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege durchzuführen, 

2.  die oberste Naturschutzbehörde in Fragen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. zu beraten, 



3.  die Öffentlichkeit über Naturschutz und Landschaftspflege zu unterrichten. 

§ 64  
Naturschutzbeiräte, Naturschutzbeauftragte 

(1) Zur wissenschaftlichen und fachlichen Beratung sollen bei den 
Naturschutzbehörden aus Sachverständigen und fachkundigen Personen 
unabhängige Beiräte gebildet werden. Sie beraten die Behörde. 

(2) Die Naturschutzbehörde kann Beauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege 
(Naturschutzbeauftragte) bestellen. Die Bestellung erfolgt im Benehmen mit der 
oberen Naturschutzbehörde auf jeweils fünf Jahre. Die Naturschutzbeauftragten 
müssen die erforderliche Sachkenntnis und entsprechende Fähigkeiten besitzen und 
dürfen nicht Bedienstete der bestellenden Behörde sein. Sie sind während der 
Ausübung ihres Dienstes Angehörige der Naturschutzbehörde im Außendienst. 

(3) Die Naturschutzbeauftragten sind ehrenamtlich für die Landkreise oder kreisfreien 
Städte tätig, insbesondere 

1.  beraten und unterstützen sie die Naturschutzbehörde in allen Angelegenheiten 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

2.  wirken sie in diesem Sinne aufklärend in der Öffentlichkeit, 

3.  beteiligen sie sich an der Landschaftsplanung und der Ausarbeitung von 
Pflegeplänen. 

Vor 

Abschnitt 12  
Ordnungswidrigkeiten, Einziehung und Grundrechtseinschränkung 

§ 65  
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung oder Satzung 
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

2.  entgegen § 19 Abs. 1 ohne Genehmigung einen in § 18 Abs. 1 bezeichneten 
Eingriff vornimmt, 

3.  den Vorschriften des § 31 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit einer Verordnung 
nach § 29 über die in einem Naturschutzgebiet verbotenen Handlungen 
zuwiderhandelt, 

4.  den Vorschriften des § 32 Abs. 2 in Verbindung mit einer Verordnung nach § 
29 über die in einem Landschaftsschutzgebiet verbotenen Handlungen zuwider-
handelt, 



5.  entgegen § 34 Abs. 2 in Verbindung mit einer Verordnung nach § 29 
Handlungen vornimmt, die ein Naturdenkmal oder seine geschützte Umgebung 
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören, , 

6.  entgegen § 35 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit einer Verordnung oder einer 
Satzung nach § 29 Handlungen vornimmt, die einen geschützten 
Landschaftsbestandteil beseitigen, zerstören, beschädigen oder verändern, 

7.  entgegen § 37 Abs. 1 Maßnahmen durchführt, die zu einer Zerstörung oder 
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der dort genannten 
Biotope führen können, 

8.  den Vorschriften des § 48 Abs. 1 oder 3 über den allgemeinen Schutz wild 
lebender Tiere und wild wachsender Pflanzen zuwiderhandelt, 

9.  einer vollziehbaren Einzelanordnung nach § 49 zuwiderhandelt oder entgegen 
einer vollziehbaren Einzelanordnung nach § 49 Schutz- und Pflegemaßnahmen nicht 
duldet, 

10.  entgegen § 51 Abs. 1 Satz 1 ohne Erlaubnis wild lebende Tiere beringt oder 
auf andere Weise kennzeichnet, 

11.  entgegen § 50 Abs. 1 Satz 1 Tiere und Pflanzen ohne Genehmigung aussetzt 
oder in der freien Natur ansiedelt, 

12.  entgegen § 52 Abs. 2 Satz 1 einen Zoo ohne Genehmigung errichtet, 
wesentlich ändert oder betreibt oder einer vollziehbaren Anordnung gemäß § 53 Abs. 
4 Satz 1 zuwiderhandelt, 

13.  entgegen § 44 Abs. 6 Satz 1 Maßnahmen, Vorhaben, Veränderungen oder 
Störungen vornimmt, die zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Gebiets von ge-
meinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets in seinen 
für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen können, 

14.  entgegen § 44 Abs. 6 Satz 2 Maßnahmen, Vorhaben, Veränderungen oder 
Störungen vornimmt, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der in einem Konzer-
tierungsgebiet vorkommenden prioritären Lebensraumtypen oder prioritären Arten 
führen können, 

15.  entgegen § 57 Abs. 1 eine dort bezeichnete Maßnahme nicht duldet oder 
behindert, 

16.  eine amtliche Beschilderung oder sonstige Kennzeichnung eines 
Schutzgebietes oder Schutzgegenstandes nach § 43 entfernt oder unbefugt 
verwendet, 

17.  den Verboten einer aufgrund des § 68 Abs. 1 übergeleiteten Verordnung 
zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 



1.  in den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 3, 4, 13 und 14 bis zu hunderttausend Euro, 

2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 2, 5 bis 8 und 12 bis zu fünfzigtausend 
Euro, 

3.  in den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1, 9 bis 11 und 15 bis 17 bis zu 
zehntausend Euro 

geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die untere Naturschutzbehörde, soweit nicht in einer 
Verordnung etwas anderes bestimmt ist. 

§ 66  
Einziehung 

Die durch eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz gewonnenen oder erlangten 
oder die zu ihrer Begehung gebrauchten oder dazu bestimmten Gegenstände ein-
schließlich der bei der Ordnungswidrigkeit verwendeten Verpackungs- und 
Beförderungsmittel können eingezogen werden. Es können auch Gegenstände 
eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht. § 23 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

§ 67  
Grundrechtseinschränkungen 

Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
nach Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 6 der Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt und das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung nach 
Artikel 13 des Grundgesetzes und Artikel 17 der Verfassung des Landes Sachsen-
Anhalt eingeschränkt. 

Vor 

Abschnitt 13  
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 68  
Übergangsvorschriften 

(1) Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, die aufgrund der 
Ermächtigungen nach dem nach § 71 Satz 2 außer Kraft tretenden 
Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt erlassenen Verordnungen außer 
Kraft zu setzen. 

(2) Verfahren, die auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Vorschriften 
eingeleitet wurden und bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes noch nicht 
abgeschlossen sind, werden nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende 
geführt. 



(3) Die §§ 18 bis 24 gelten nicht für Eingriffe, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
rechtmäßig begonnen wurden oder bei In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes aufgrund 
einer Genehmigung, eines entsprechenden Verwaltungsaktes, einer Anzeige oder. 
eines Planfeststellungsbeschlusses begonnen werden dürfen. Die Vergabe von 
Bauarbeiten gilt als Beginn des Eingriffs. 

(4) Zoos, die nach § 52 Abs. 2 Satz 1 einer Genehmigung bedürfen, müssen 
spätestens am 1. September 2003 oder im Falle der Neuerrichtung vor ihrer 
Eröffnung über eine Genehmigung verfügen. Genehmigungen nach § 34 Abs. 1 des 
nach § 71 Satz 2 außer Kraft tretenden Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt gelten als Genehmigungen nach diesem Gesetz fort. Diese Zoos haben 
innerhalb von sechs Monaten nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes Unterlagen 
vorzulegen, aus denen sich die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 
52 Abs. 3 ergibt. Die Naturschutzbehörde stellt durch nachträgliche Anordnungen 
sicher, dass die Genehmigungsvoraussetzungen auf Dauer erfüllt werden. 

§ 69  
Finanzierungs- und Erprobungsklausel 

Die Landesregierung wird beauftragt, ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes für die 
Dauer von maximal zwei Jahren dessen kosten- und personalmäßigen Auswirkungen 
für die unteren Naturschutzbehörden zu überprüfen. Sollte sich ein Mehrbedarf 
ergeben, wird dieser ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes angemessen ausgeglichen. 

§ 70 Anpassung anderer Rechtsvorschriften 

(1) Anlage 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-
Anhalt vom 27. August 2002 (GVBl. LSA S. 372) wird wie folgt geändert: 

1.  In Nummer 2.3.1 wird die Angabe „in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. September 1998 (BGBl. I S. 2994), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25. März 2002 (BGBl. 1 S. 11,93),“ gestrichen. 

2.  In Nummer 2.3.2 wird die Zahl „17“ durch die Zahl „31“ ersetzt und die Angabe 
„vom 11. Februar 1992 (GVBl. LSA S. 108), zuletzt geändert durch Artikel 90 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2001 (GVBl. LSA S. 540, 552),“ gestrichen. 

3. In Nummer 2.3.3 wird die Zahl „18“ durch die Zahl „30“ ersetzt. 

4.  In Nummer 2.3.4 wird die Zahl“ 19“durch die Zahl „33“ und die Zahl „20“ durch 
die Zahl „32“ ersetzt. 

5. In Nummer 2.3.5 wird die Zahl „30“durch die Zahl „37“ ersetzt. 

(2) Das Gesetz über den Nationalpark Hochharz des Landes Sachsen-Anhalt vom 6. 
Juli 2001 (GVBl. LSA S.  304), geändert durch Artikel 92 des Gesetzes vom 7. 
Dezember 2001 (GVBl. LSA S. 540, 552), wird wie folgt geändert: 

1.  In § 2 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „im Sinne von § 26 Abs. 4 des 
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 11. Februar 1992. (GVBl. 



LSA S. 108), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 1998 (GVBl. LSA S. 
28),“ gestrichen. 

2. In § 5 Abs. 5 wird die Angabe „nach §§ 6 und 7“ durch die Angabe „nach den 
§§ 15 und 16“ ersetzt. 

3. In § 6 Abs. 3 wird die Zahl „51“ durch die Zahl „56“ und das Wort 
„Naturschutzverbänden“ durch das Wort „Naturschutzvereinen“ ersetzt. 

4. In § 18 wird die Zahl „42“ durch die Zahl „60“ ersetzt. 

(3) Das Fischereigesetz vom 31. August 1993 (GVBl. ,SA S. 464), zuletzt geändert 
durch Artikel 96 des Gesetzes vom 7. Dezember 2001 (G Bl. LSA S. 540, 553) md 
durch Nummer 506 der Anlage des Gesetzes vom l9. März 2002, (GVBl. LSA S. 130, 
174), wird wie folgt geändert: 

1.  In § 41 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „vom 11. Februar 1992 (GVBl. LSA S. 
108) in der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen. 

2.  § 47 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Angabe.“§ 12 Abs. 1“ wird durch die Angabe „§ 25 Abs. 1“ und die Zahl 
„19“ wird durch die Zahl „33“ ersetzt. 

b)  Die Wörter „Schutzzweck der Verordnung“ werden durch die Wörter 
„Schutzzweck der Allgemeinverfügung“ ersetzt. 

(4) § 24 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt vom 23. Juli 1991 
(GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Nummer 500 der Anlage des Gesetzes 
vom 19. März 2002 (GVBl. LSA S. 130, 173) und durch Gesetz vom 25. April 2002 
(GVBl. LSA S. 243), wird wie folgt geändert: 

1.  Die Angabe „§ 12 Abs. 1“ wird durch die Angabe „§ 25 Abs. 1“ und die Zahl 
„19“ wird durch die Zahl „33“ ersetzt. 

2.  Die Wörter „Schutzzweck der Verordnung“ werden durch die Wörter 
„Schützzweck der Allgemeinverfügung“ ersetzt. 

§ 71  
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Dieses Gesetztritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 11. Februar 1992 (GVBl. LSA S. 
108), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. August 2002 (GVBl. 
LSA S. 372, 377), außer Kraft. 

 
 

 



2[1] Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 

1. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert durch die Akte über die 
Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge - Beitritt der Tschechischen 
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik 
Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik 
Slowenien und der Slowakischen Republik (ABl. EU Nr. L 236 S. 33). 

2. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt 
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284 S. 1). 

3. Richtlinie 99/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in 
Zoos (ABl. EG Nr. L 94 S. 24). 

 
 

                                                 
 


